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Gemeinderatsbeschlüsse vom 10. Februar 2025 

      

1   Parlamentarische Initiative 606/2025 von Ursula Räuftlin (Grünliberale), Urs Lüscher (EVP), Paul 
Stopper (BPU), Dominic Ramspeck (Grüne) und Angelika Zarotti (SP): Einschränkung von Feuerwerk 

in der Stadt Uster, Änderung von Art. 12 der Polizeiverordnung 

Die Parlamentarische Initiative wird mit 14 Stimmen (Quorum 12) unterstützt und vom Ratspräsidenten 
an die Kommission öffentliche Dienste und Sicherheit (KÖS) überwiesen. 

      
2   Weisung 85/2025 der Sekundarschulpflege: «KuSs ZO Dürrbach», Mietvertrag und Ausbau, Verpflich- 

tungskredit 
Die Weisung wird mit 29:1 Stimmen (ein Ratsmitglied in Anwendung von Art. 4 GO Sekundarschul- 

gemeinde ausgeschlossen) angenommen. 

      
3   Interpellation 568/2024 von Benjamin Streit (SVP) und Paul Stopper (BPU): Stand der Planung für die 

Doppelspur Uster – Aathal der SBB 
Die Diskussion wird durchgeführt. Das Geschäft ist erledigt. 

      

4   Interpellation 582/2024 von Marco Kranner (Grünliberale), Andreas Pauling (Grünliberale), Josus Graf 
(Grünliberale), Matthias Bickel (FDP), Ulrich Schmid (SVP) und Benjamin Streit (SVP): Übersicht Einhal- 

Tung dDer Budgets von Bauvorhaben und Übersicht von eingeleiteten und vollständig integrierten Mass- 
nahmen zur Einhaltung der Budgets der letzten 5 Jahre 

Die Diskussion wird durchgeführt. Das Geschäft ist erledigt. 
      
Das Begehren um Anordnung einer Gemeindeabstimmung über die Beschlüsse gemäss Ziffer 2 kann 
gestützt auf § 157 Gesetz über die politischen Rechte (GPR) und Art. 8 Gemeindeordnung der Sekun-
darschulgemeinde Uster (GO SSU) von 400 Stimmberechtigten innert 60 Tagen nach der amtlichen 
Veröffentlichung (Volksreferendum) bei der Sekundarschulpflege oder von einem Drittel der Mitglieder 
des Gemeinderats innert 14 Tagen nach der Beschlussfassung (Parlamentsreferendum) schriftlich bei 
der Geschäftsleitung des Gemeinderats eingereicht werden. 
Gegen die Beschlüsse kann, von der Veröffentlichung an gerechnet, beim Bezirksrat Uster, Amts-
strasse 3, 8610 Uster, innert 5 Tagen schriftlich Rekurs in Stimmrechtssachen (§ 19 Abs. 1 lit. c VRG 
i.V.m. § 21 a VRG) und innert 30 Tagen schriftlich Rekurs (§ 19 Abs. 1 VRG i.V.m. § 19b Abs. 2 lit. c 
VRG sowie § 20 VRG) erhoben werden.  
 
Der vollständige Wortlaut der Beschlüsse kann auf Voranmeldung unter parlament@uster.ch 
beim Parlamentsdienst des Gemeinderats Uster eingesehen werden. 
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Amtliche Publikation am Mittwoch, 19. Februar 2025. 
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